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HILFLOSENENTscHADIGUNG DER AHV_Die Hilflosenentschadigung ist eine oft
vergessene Moglichkeit, um eine finanziell angespannte Situation
bei der hauslichen Pflege zu entschéarfen. VISIT zeigt auf, wie und wo

man Unterstitzung erhalt.

Fur die Pflege zu Hause
gibt es Geld

Text//CORNELIA EBNOTHER*

Wenn Menschen infolge einer Krankheit oder eines
Unfalls auf regelmissige Hilfe angewiesen sind, be-
deutet dies meist eine erhebliche Belastung des
Budgets. Doch man wird in einer solch schwierigen
Situation nicht allein gelassen, sondern es sind
Pflegebeitrage moglich. Im Bundesgesetz iiber die
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, Art.
43 bis, Hilflosenentschadigung) ist die finanzielle
Unterstiitzung bei Hilflosigkeit geregelt.

Was heisst Hilflosigkeit?
Im Sinne des Gesetzes wird als hilflos bezeichnet,
wer fiir alltdgliche Lebensverrichtungen dauernd
auf Unterstiitzung, Pflege und/oder Uberwachung
angewiesen ist.
Betroffene miissen in mindestens vier Lebens-
bereichen dauernd auf Hilfe angewiesen sein oder
bendtigen in zwei Bereichen eine dauernde Uber-
wachung. Zu beurteilende Kriterien sind:
> An- und Ausziehen der Kleider
> Aufstehen, Absitzen, Abliegen
> Essen ans Bett bringen, Essen mundgerecht zer-
kleinern, Essen zum Mund fiihren
> Korperpflege (Baden/Duschen, Waschen, Zahn-
reinigung, Rasieren, Kammen)

> Verrichtung der Notdurft

> Fortbewegung/Kontaktaufnahme im oder ausser
Haus

Bei der Beurteilung sind nur die genannten Le-
bensverrichtungen relevant. Beeintrachtigungen bei
Hausarbeit gelten nicht als Hilflosigkeit.!

Wer hat Anspruch auf Hilflosenentschadigung?
Personen, die in der Schweiz wohnen und eine

Altersrente (AHV) oder Ergdnzungsleistungen (EL)

beziehen, konnen eine Hilflosenentschadigung der

AHYV geltend machen, wenn:

> sie schweren oder mittelschweren Grades hilflos
sind;

> die Hilflosigkeit ununterbrochen mindestens ein
Jahr gedauert hat;

> kein Anspruch auf eine Hilflosenentschadigung
der obligatorischen Unfallversicherung oder der
Militarversicherung besteht.

Die Entschadigung betragt bei einer Hilflosigkeit

> mittleren Grades: 570 Franken;

> schweren Grades: 912 Franken.

Wichtig: Die Hilflosenentschadigung ist von Einkom-
men und Vermogen unabhangig und muss nicht ver-
steuert werden.

Tritt die Neuordnung der Pflegefinanzierung
2011 in Kraft, so wird fiir Personen, die zu Hause
gepflegt werden, die Hilflosenentschiadigung leich-
ten Grades eingefiihrt. Dieser Anspruch entfallt bei
einem Aufenthalt im Heim.?

(Eine Anmeldung fur die Hilflosenentschadigung kann unabhéngig
von der Einkommens- und Vermogenssituation gemacht werden.»

CORNELIA EBNOTHER
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Zu zweit geht vieles besser.

Anmeldung fiir die Hilflosenentschadigung

Das Anmeldeformular kann bei der AHV-Ausgleichskasse
angefordert oder tiber das Internet heruntergeladen werden.
Das ausgefiillte Formular wird mit den erforderlichen Beilagen
(dies beinhaltet eine Bestdtigung der ausgefiihrten Angaben
durch eine medizinische Fachperson) an die Ausgleichskasse
geschickt. Nach erfolgter Uberpriifung wird der Entscheid mit
einer beschwerdefdhigen Verfligung zugestellt.

* Cornelia Ebnother ist Sozialberaterin bei Pro Senectute Kanton Ziirich

1 Merkblatt Pro Senectute Region Bern, Februar 2009

2 Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt
fiir Sozialversicherung, Dezember 2009

//WEITERE INFORMATIONEN

>SVA Ziirich, Ausgleichskasse Kanton Ziirich,
Rontgenstrasse 17, Ziirich, Tel. o44 448 50 00

>www.ahv-iv.infoliv/00233/00245/index.htmli?lang=de

>www.allgemeinpraxis.ch/AHV-1V.htm

>www.sf.tv/sendungen/puls/merkblatt.php?
docid=20080114-2

Kostenlose Beratung und Unterstiitzung beim Ausfiillen
des Formulars erhalten Sie in der Sozialberatung in
jedem Dienstleistungscenter von Pro Senectute Kanton
Ziirich.

lebens//art

//FALLBEISPIEL

Frau L. meldet sich telefonisch bei der Sozialbe-
ratung von Pro Senectute Kanton Ziirich. Ihr Ehe-
mann bendtigt pflegerische Massnahmen, die
von der Spitex ausgefiihrt werden. Die weitere
Betreuung wird von Frau L. selber durchgefiihrt.
Herr L. besucht einmal wdchentlich ein Tages-
zentrum, einerseits zu Frau L.s Entlastung und
andererseits fiir die Aktivierung.

Dieser Aufenthalt ist nach Abkldarung mit der
Krankenkasse nicht kassenpflichtig und muss
vom Ehepaar selber bezahlt werden. Die wo-
chentlichen externen Aufenthalte bringen das
Ehepaar L. in eine finanzielle Notlage. Einen An-
spruch auf Zusatzleistungen zur AHV/IV hatte
Frau L. schon gepriift. Es bestand kein Anspruch,
da das Einkommen (AHV- und BVG-Rente) hoher
war als die anerkannten Ausgaben.

Eine Bekannte sprach von einer zusatzlichen
Entschadigung. Sie vermutete jedoch, dass we-
gen des Einkommens und des vorhandenen Ver-
mogens auch hier kein Anspruch bestehe.

Das Vorgehen in vier Schritten

Die Ehefrau konnte informiert werden, dass das
Ehepaar unabhédngig von ihrer Einkommens-
und Vermogenssituation die Moglichkeit hat,
eine Anmeldung einzureichen.

In einem nachsten Schritt war es sinnvoll, zu kla-
ren, wie und in welchem Rahmen ihr Ehemann
Verrichtungen nicht mehr selbststdndig ausfiih-
ren konnte oder nur unter Anleitung. Frau L.
wurde also von einer Fachperson aus der Sozial-
beratung beim Ausfiillen des Antragsformulars
unterstiitzt. Mit konkreten Fragen konnte auf
diese Weise eruiert werden, welche Lebensver-
richtungen ihr Ehemann nicht mehr ausfiihren
konnte oder nur unter Anleitung.

Frau L. leitete danach das Formular dem Haus-
arzt weiter, der die ausgefiihrten Angaben mit
einer medizinischen Diagnose bestdtigte, und
reichte das Formular bei der Ausgleichskasse
ein.

Nach Priifung bei der Ausgleichskasse erhielt
der Ehemann die Verfiigung mit der zugespro-
chenen mittleren Hilflosenentschadigung. Mit
diesem Betrag konnte der Aufenthalt im Tages-
zentrum gedeckt werden.

25



	Für die Pflege zu Hause gibt es Geld

